
 
Justizvollzugsanstalt Willich I 

Informationen über die Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes bei Justizvollzugsanstalten des 
Landes NRW 

1. Welche Stellung und Aufgaben hat ein Beamter des allgemeinen Vollzugsdienstes? 

In den Justizvollzugsanstalten sind Menschen inhaftiert, bei denen durch richterliche 

Entscheidung der Entzug der Freiheit angeordnet ist (hauptsächlich Untersuchungshaft, 

Freiheitsstrafe, Jugendstrafe). 

Durch die Untersuchungshaft soll bei dringend einer Tat verdächtigten Beschuldigten verhindert 

werden, dass sie sich dem Strafverfahren entziehen (Fluchtgefahr) oder die Aufklärung der Straftat 

behindern (Verdunklungsgefahr). 

Im Vollzug der Freiheitsstrafe (sie ist die auf Freiheitsentziehung lautende Strafe bei Erwachsenen) 

sollen die Inhaftierten befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 

Straftaten zu führen. Neben diesem zentralen Vollzugsziel dient der Vollzug der Freiheitsstrafe 

allerdings auch dazu, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten der Inhaftierten zu schützen. 

Die vielfältigen Aufgaben der Betreuung, Behandlung, Versorgung und Beaufsichtigung der 

Gefangenen erfordern in den Justizvollzugsanstalten neben den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes auch solche aus 

verschiedenen anderen Berufen, wie Juristen, Verwaltungsfachleute, Ärzte, Pädagogen, 

Psychologen, Seelsorger, Sozialarbeiter. 

Der allgemeine Vollzugsdienst ist die Berufsgruppe mit dem häufigsten Kontakt zu den 

Gefangenen. Dies ergibt sich aus der Vielfalt seines umfangreichen Aufgabengebiets. 

 Es umfasst:  
 

 das Hinführen der Gefangenen zu einem verantwortungsbewussten, geordneten 
Zusammenleben in der Anstalt,  

 die Hilfestellung bei persönlichen Angelegenheiten der Gefangenen,  
 das Führen von Einzel- und Gruppengesprächen,  
 die Mitwirkung bei Maßnahmen der sozialen Hilfe und Pflege erkrankter Gefangener,  

 die Mitwirkung bei der Behandlung und Freizeitgestaltung der Gefangenen,  
 die Mitwirkung bei der Persönlichkeitserforschung und Beurteilung der Gefangenen,  
 die Mitwirkung bei der Aufnahme und Entlassung der Gefangenen,  
 die sichere Unterbringung und Beaufsichtigung der Gefangenen sowie die Sorge für die 

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in den Haft-, Arbeits- und Freizeiträumen 



 die Sorge für die täglichen Lebensbedürfnisse der Gefangenen (z.B. Ausgabe von Wäsche, 
Bekleidung, Körperpflegemitteln, Essen) 

 die Durchsuchung der Gefangenen,  
 die Überwachung der Einhaltung der Verhaltensvorschriften und der Hausordnung,  
 die Überwachung der Anstaltsgebäude und des Anstaltsgeländes sowie des Vorfeldes, 

Kontrolle des ein- und ausgehenden Personen- und Fahrzeugverkehrs sowie der 
Gegenstände, die in die Anstalt ein- oder aus ihr herausgebracht werden und  

 die Überwachung von Außenkontakten (z.B. Besuchs-, Post- oder Telefonkontakte). 

 

Die Justizvollzugsanstalt als in sich geschlossener Lebensraum erfordert die ständige Anwesenheit 

von Vollzugsbediensteten, um insbesondere die jeweils erforderlichen Betreuungs-, Versorgungs- 

und Sicherungsaufgaben zu gewährleisten.  

Dies ist vor allem Aufgabe des allgemeinen Vollzugsdienstes. Er sorgt für den ordnungsgemäßen 

Tagesablauf im Haftbereich. Dadurch übt er einen starken Einfluss auf die Gefangenen aus und 

bestimmt maßgeblich die Atmosphäre in der Anstalt. 

Dieser ständige Dienst am Menschen erfordert naturgemäß einen Schichtbetrieb (Frühdienst, 

Spätdienst, Nachtdienst). Auch an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen muss ein Teil der 

Bediensteten des allgemeinen Vollzugsdienstes in der Anstalt Dienst verrichten. Als Ausgleich 

hierfür werden entsprechende dienstfreie Tage in der Woche gewährt.  

Die Erfüllung dieser Aufgaben verlangt von dem Bewerber fachliche Fähigkeiten, 

Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit, Einsatzbereitschaft und insbesondere Verständnis beim 

Umgang mit inhaftierten Personen, da der moderne Strafvollzug nicht mehr den Gedanken an 

Rache und Bestrafung, sondern vielmehr die Behandlung und die Wiedereingliederung des 

Verurteilten in die Gesellschaft in den Vordergrund rückt.  

Selbstverständlich müssen sie die für ihre Tätigkeit wichtigen Bestimmungen beherrschen. Sie 

müssen außerdem mit Menschen umgehen können. Voraussetzung hierfür ist ein soziales 

Verständnis und Einfühlungsvermögen, Ausgeglichenheit und die Fähigkeit zum Zuhören wie zum 

Gespräch sowie Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen.  

Da der allgemeine Vollzugsdienst die ihm obliegenden Aufgaben im Zusammenwirken mit den 

anderen in der Justizvollzugsanstalt tätigen Diensten erfüllt, müssen die Angehörigen des 

allgemeinen Vollzugsdienstes zur Zusammenarbeit bereit und in der Lage sein. 

Nicht zuletzt müssen sie sportlich geübt und mit den Mitteln und Methoden von Eingriffs- und 

Sicherungstechniken vertraut sein. 

Um diesen Anforderungen nachkommen zu können, ist neben den persönlichen Voraussetzungen, 

welche die Bewerber für diesen Beruf mitbringen müssen, eine umfassende Ausbildung 

erforderlich, die ihnen das nötige Rüstzeug vermittelt. 
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2. Wie sehen Ausbildung und Gestaltung der Laufbahn aus? 

Die Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes gehört zur Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt 

(früher: mittlerer Dienst). Die Einstellung erfolgt in der Regel in das Beamtenverhältnis.  

Die Auswahl der Bewerberinnen / Bewerber erfolgt nach modernen Gesichtspunkten. Sie werden 

eingeladen, sich bei der Auswahlkommission der Justizvollzugsanstalt vorzustellen. Im Laufe 

dieses Auswahlverfahrens, das zwei ganze Tage in Anspruch nimmt, finden Gespräche mit 

erfahrenen Vollzugsbeamten sowie einige Übungen statt. Die Übungen, die teils mündlich, teils 

schriftlich durchgeführt werden, sollen die Eignung der Bewerberin / des Bewerbers für die 

angestrebte Laufbahn feststellen. Dies dient nicht nur den Interessen der Vollzugsbehörden, 

sondern soll auch den Bewerber vor einer beruflichen Fehlentscheidung bewahren. Da der Dienst 

die volle körperliche Leistungsfähigkeit erfordert, erfolgt vor der Einstellung eine amtsärztliche 

Untersuchung. Außerdem ist der Erwerb des Deutschen Sportabzeichens nachzuweisen. 

Die Ausbildung beginnt in der Regel zum 01. Juli eines jeden Jahres als Beamter auf Widerruf bzw. 

Anwärter. 

Die in das Beamtenverhältnis auf Widerruf eingestellten Bewerberinnen/Bewerber leisten als 

Justizvollzugsobersekretäranwärter/-innen einen Vorbereitungsdienst von zwei Jahren ab. Dieser 

umfasst praktische und schulische Ausbildungsabschnitte. Die praktische Ausbildung erfolgt in 

Justizvollzugseinrichtungen, die schulische Ausbildung an der Justizvollzugsschule Wuppertal. 

Die zweijährige Ausbildung (Vorbereitungsdienst), schließt mit dem Ablegen der Laufbahnprüfung 

ab. Dem Beamten werden Kenntnisse der Rechts-, Dienst- und Verwaltungsvorschriften des 

allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes unter besonderer Berücksichtigung der 

Vorschriften über das Gefangenenarbeitswesen vermittelt. Darüber hinaus wird der Beamte in 

„Deeskalations- und Sicherungstechniken" sowie „Waffenkunde" unterrichtet. 

Die Ausbildung umfasst vier praktische Ausbildungsabschnitte in der Justizvollzugsanstalt, die den 

Beamten eingestellt hat, und drei theoretische Ausbildungsabschnitte, welche bei der 

Justizvollzugsschule des Landes Nordrhein-Westfalen in Wuppertal durchgeführt werden. 

An die bestandene Laufbahnprüfung schließt sich eine Probezeit an, während der sich der/die 

Justizvollzugsobersekretär/-in im Status eines Beamten/einer Beamtin auf Probe befindet. Die 

Probezeit dauert in der Regel drei Jahre. 



Hat der Beamte/die Beamtin die Probezeit erfolgreich absolviert, erfolgt die Berufung in das 

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Nach weiterer Bewährung kann der Beamte/die Beamtin nach Eignung, Befähigung und Leistung 

zum/zur Justizvollzugshauptsekretär/-in und Justizvollzugsamtsinspektor/-in befördert werden. 

 

3. Welche Einstellungsvoraussetzungen muss ein Bewerber mitbringen? 

Die Einstellungsvoraussetzungen ergeben sich aus der Verordnung über die Ausbildung und 

Prüfung für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes bei Justizvollzugseinrichtungen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (APOaVollzD). 

In die Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes kann eingestellt werden, wer 

 
 die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Ernennung zum Beamten / zur Beamtin erfüllt,  

 zum Zeitpunkt der Einstellung das 20. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 39 Jahre 
alt sein,  

 mindestens  

o eine Realschule mit Erfolg besucht hat oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand besitzt, oder  

o eine Hauptschule mit Erfolg besucht hat oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand besitzt sowie  

 eine abgeschlossene Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-verhältnis 
oder eine förderliche abgeschlossene Berufsausbildung nachweist,  

 die für den allgemeinen Vollzugsdienst erforderliche gesundheitliche Eignung, 
insbesondere die erforderliche körperliche Tauglichkeit, durch ein Zeugnis des 
Gesundheitsamtes nachweisen kann,  

 nach seinen charakterlichen, geistigen und körperlichen Anlagen sowie in gesundheitlicher 
Hinsicht für die Laufbahn geeignet ist.  
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4. Welche Unterlagen gehören zu einer Bewerbung? 

Der Bewerbung an 
 
Die Leiterin  
der Justizvollzugsanstalt Willich I 
Gartenstr. 1 
47877 Willich 
 
sind folgende Dokumente (ausschließlich als Ablichtung ) beizufügen. Es erfolgt keine 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen: 
 
 

 Anschreiben  
 eigenhändig geschriebener Lebenslauf  
 Lichtbild (Passbild) mit Unterschrift und Aufnahmejahr  

 
(Dokumente in Ablichtung): 
 

 letzte Schulzeugnisse 
 Berufsschul-, sowie Lehrzeugnis  
 Zeugnisse über die bisherige berufliche Tätigkeit seit der Schulentlassung 
 Geburtsurkunde, ggf. Heiratsurkunde  
 Deutsches Sportabzeichnen (nicht älter als ein Jahr)  
 ggf. Wehr-/ Ersatzdienstbescheinigung  
 ggf. Zulassungs-, Wiedereingliederungsschein  

 
Erklärungen zu finden auf der Internetseite der JVA Willich I. 
 

 Erklärung über Straftaten und Schulden  
 Erklärung über frühere Auswahlverfahren  
 Einverständnis zur Akteneinsicht  

 

https://www.jva-willich1.nrw.de/behoerde/ausbildung_stellen/ZT_Bereiche/avd/bewerben/index.php
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5. Wie sind die Verdienstmöglichkeiten 

 
... während der Ausbildung (personenbezogene Abweichungen möglich)? 
 
Justizvollzugsobersekretäranwärter/-in (Stand: 01.07.2016): 
 
Ledig  1.630 Euro 
Verheiratet  1.720 Euro 
Verheiratet, 1 Kind 1.860 Euro 
  
Bei mehr als 1 Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite Kind um rd. 110 Euro und jedes 
weitere um rd. 330 Euro. 
 
In den Anwärterbezügen ist ein Sonderzuschlag von rd. 545 Euro enthalten, der zurückzuzahlen 
ist, wenn der Anwärter aus einem von ihm zu vertretenden Grund aus dem Vorbereitungsdienst 
ausscheidet. Der Sonderzuschlag wird nur gewährt, wenn der Anwärter sich verpflichtet, nach 
Ablegung der Laufbahnprüfung mindestens fünf Jahre im Dienst zu verbleiben. 
  
Während der Ausbildungslehrgänge an der Justizvollzugsschule NRW werden die Anwärter an den 
Kosten der Unterbringung und Verpflegung beteiligt. Das Entgelt beträgt monatlich pauschal 
115,00 Euro für Ledige und 70,00 Euro für Verheiratete. 
 
 
...nach Bestehen der Laufbahnprüfung? 
 
Von der Ernennung zum/zur Justizvollzugsobersekretär/-in (JVOS, BesGr. A 7) an erhält der 
Beamte/die Beamtin Bezüge nach dem Landesbesoldungsgesetz NRW (LBesG NRW). 
 
Diese setzen sich zusammen aus dem 
 

 Grundgehalt (abhängig von der Besoldungsgruppe und der Erfahrungsstufe),  
 einem Familienzuschlag (abhängig vom Familienstand), 
 der „Strukturzulage" sowie 
 der „allgemeinen Stellenzulage".  

 
Danach erhält ein lediger JVOS (Erfahrungsstufe 2) ohne Kinder rd. 2.330 €. 
 
Abhängig vom Familienstand und der jeweiligen Erfahrungsstufe erhöht sich die Besoldung. 
 



 
Weitere Informationen zur Beamtenbesoldung finden Sie auf der Internetseite des  
Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW. 
 
Die Beschäftigten und Beamtinnen / Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes erhalten für den 
Dienst an Sonn- und Feiertagen sowie für die Zeit des Nachtdienstes eine besondere finanzielle 
Entschädigung. 
 
 

6. Was ist sonst noch wichtig? 
 

Dem Beamten werden im Krankheitsfall Beihilfen gewährt, deren Höhe sich nach dem 
Familienstand richtet. Er unterliegt nicht der gesetzlichen Sozialversicherungspflicht und zahlt 
somit keine Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. 
 
Ihm steht die Möglichkeit einer freiwilligen Krankenversicherung offen, der zu versichernde Satz 
bemisst sich nach dem Familienstand. 
 
Nähere Informationen hierzu sind bei den entsprechenden Versicherungen zu erfragen. 
 
Der Beamte/die Beamtin erhält 30 Arbeitstage (während des Vorbereitungsdienstes 28 Tage) 
Erholungsurlaub.  
 

http://www.lbv.nrw.de/
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